
 

KUNDMACHUNG 

Gemäß Art. 27 Abs. 1 der NÖ Landesverfassung 1979 wird mitgeteilt, dass der NÖ Landtag in seiner 
Sitzung am 26. Februar 2026 folgende Gesetzesbeschlüsse gefasst hat: 
 
 
 NÖ Veranstaltungsgesetz, Änderung  
https://noe-landtag.gv.at/gegenstaende/XX/XX-902 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Wortlaut des Gesetzesbeschlusses bei der 
Bezirkshauptmannschaft Amstetten zur öffentlichen Einsicht während der Amtsstunden aufliegt. 
 
 
 
 

Der Bürgermeister: 
Josef Unterberger, e.h. 

 
Angeschlagen am: 27.02.2026 
Abgenommen am: 09.04.2026 
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